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Bebauungsplan  'Schuppengebiet Schaltern' 
in Rosenfeld - Täbingen

1. EINLEITUNG 

1.1. Anlass 

Anlass für den vorliegenden Umweltbericht ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 'Schuppengebiet Schaltern' in Ro-

senfeld - Täbingen im Zollernalbkreis. 

Mit dem Bebauungsplanverfahren sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau von 13 Holzschuppen zur

Unterbringung landwirtschaftlicher Geräte, Maschinen und Fahrzeuge geschaffen werden. Dazu wird ein Sondergebiet

„Schuppen“ südwestlich von Täbingen an der K 7132 ausgewiesen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst

eine Fläche von rund 0,8 ha.

Lage des Plangebiets

Quelle: LUBW (2018) Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) 

1.2. Rechtsgrundlagen

Nach § 2 (3) BauGB sind bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen die Belange, die für die Abwägung

von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. Insbesondere ist für die Belange des Umwelt-

schutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erhebli-

chen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden. Die Ergebnisse sind in der Abwägung zu be-

rücksichtigen und werden im vorliegenden Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplan,

dargestellt. 

Eine Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe und ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a BauGB bzw.

§ 18 BNatSchG wird erforderlich, da die vorliegende Planung zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Grund-

flächen führt und mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu

rechnen ist. 

Gemäß § 15 Abs.2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen

des Naturhaushalts in gleichartiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild neu gestaltet ist. Zum Ausgleich des

Eingriffs auf sonstige Weise können auch ausgleichende Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle durchgeführt werden.

Umweltbericht Seite 1
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Im Einzelnen sind nachfolgende Rechtsvorschriften zu berücksichtigen (die Aufzählung hat keine abschließende Wir-

kung).

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzge-

setz – BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), in Kraft getreten am 01.03.1999, zuletzt geändert durch Gesetz

vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) m.W.v. 29.07.2017. 

 Gesetz  zur  Ausführung  des  Bundes-Bodenschutzgesetzes  (Landes-Bodenschutz-  und  Altlastengesetz  –  LBo-

dSchAG). Zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GBl. S. 809) m.W.v. 24.12.2009. 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Sep-

tember 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist"

 Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz -

NatSchG) vom 23. Juni 2015. 

 Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz – LWaldG). Vom 31.08.1995,  mehrfach geändert durch Arti-

kel 8 des Gesetzes vom 23.Juni 2015 (GBl. S. 585, 613).

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG). Artikel 1 des Gesetzes vom 31.07.2009

(BGBl. I S. 2585), in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010 zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.03.2017

(BGBl. I S. 626) m.W.v. 05.04.2017. 

 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG). vom 3. Dezember 2013 (GBl. Nr. 17, S. 389) zuletzt geändert durch Arti-

kel 65 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. Nr. 5, S. 99) in Kraft getreten am 11. März 2017. 

 Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung - AbwV ) vom 17.

Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), die zuletzt durch Artikel 121 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S.  626) ge-

ändert worden ist.

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen

und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) In der Fassung der Bekanntmachung vom

26.09.2002 (BGBl. I S. 3830) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) m.W.v. 29.07.2017. 

1.3. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind und der Art, wie diese Ziele und die
Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurde.

Gemäß § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u.a. zu berücksichtigen:

- die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen

sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,

- umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

- die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,

- die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen.

Die Berücksichtigung der genannten Belange des Umweltschutzes erfolgt durch den vorliegenden Umweltbericht. Die

Darstellung der Ziele von übergeordneten Fachplänen, die für den vorliegenden Bebauungsplan von Bedeutung sind, er-

folgt im Zuge der nachfolgenden Ausführungen.

Umweltbericht Seite 2
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1.4. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Geplant ist die Ausweisung eines Sondergebiets mit 13 Bau-

plätzen für landwirtschaftlich genutzte Schuppen. Die Grundflä-

chenzahl (GRZ) für den überbaubaren Bereich beträgt 0,5. 

Die geplanten Holzschuppen dienen ausschließlich zur Unter-

bringung von landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen und Ge-

räten sowie zur Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und

Futtermittel.  Geräte,  insbesondere  Maschinen,  Fahrzeuge,

Wohnwagen u. ä. dürfen nicht außerhalb der Schuppen abge-

stellt  werden.  Brennholzvorräte  sind  innerhalb  der  Gebäude

oder am Gebäude zu lagern. Andere Außenlager sind auf den

Freiflächen nicht erlaubt.

Unzulässig ist auch eine Lagerung von luft- und wassergefähr-

denden Stoffen. Ebenfalls unzulässig sind Einrichtungen, Ein-

bauten und sonstige Anlagen die einem Aufenthalt für Personen

und Tiere dienen können sowie Feuerungsstellen.

Die Schuppen mit einer maximalen zulässigen Höhe von 8 m

sollen in Holzbauweise hergestellt werden. Die Wahl der Dach-

form ist frei. Flachdächer sind zu begrünen. Bei der Material-

und Farbwahl für Dachdeckungen sind stark reflektierende und

spiegelnde Materialien unzulässig.

Für die Fassadenverkleidungen sind nur Holzverschalungen in

naturbelassenen Farbtönen zulässig. Ausschnitt Bebauungsplan

Ver- und Entsorgung: Anschlüsse an Strom, Wasser und Abwasser sind für die geplanten Schuppengrundstücke nicht

vorgesehen. Das anfallende Oberflächenwasser der Dachflächen soll auf den Grundstücken versickert werden. 

Erschließung: Die verkehrliche Erschließung erfolgt von der Gößlinger Straße (K 7132) aus über einen Stichweg, der

ebenso wie die Hofflächen und die Zufahrten zu den Schuppen mit wasserdurchlässigen Belägen hergestellt wird. 

Grünordnung: Planungsrechtlich ist festgesetzt, dass pro Baugrundstück zwei hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen

sind. Darüber hinaus soll nach Westen das Gebiet durch eine lockere Strauchpflanzung (Pflanzgebote PFG1) eingegrünt

werden. Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind zusätzlich Pflanzbindungen für 3 Obstbäume an der K 7132

festgesetzt. Im Osten des Plangebiets werden private Grünflächen mit der Festsetzung „Wirtschaftsgrünland“ sowie Flä-

chen (A1) zum Erhalt / Entwicklung von FFH-Mähwiesen ausgewiesen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von 7.912 m² und sieht im Einzelnen folgende Festset-

zungen und Flächenausweisungen vor:

Weitere Einzelheiten zu den planungs- und bauordnungsrechtlichen Regelungen sind der Begründung zum Be-

bauungsplan zu entnehmen.

Umweltbericht Seite 3

 Festsetzungen und Flächenausw eisungen Fläche Anteil

 → überbaubar (GRZ 0,5) ohne Pf lanzgebot PFG1 2.462 m² 31,12%

 → private Grünf läche einschl. PFG1 2.820 m² 35,64%

982 m² 12,41%

 Verkehrsf läche (w asserdurchlässiger Belag) 825 m² 10,43%

 Private Grünfläche (Wirtschaftsgrünland) 823 m² 10,40%

 Pf lanzbindung Obstbäume 3 St.  -

 Pf lanzgebot: pro Baugrundstück 2 Obstbaum 26 St.  -

 Geltungsbereich: 7.912 m ² 100%

 Sondergebiet (SO): 5.282 m² davon:  

 Flächen (A1) zum Erhalt / Entw icklung 
 von FFH-Mähw iesen
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1.5.  Vorgaben, Schutzgebiete sowie wesentliche Ziele sonstiger übergeordneten Fachplanungen

Regionalplan Flächennutzungsplan

Ausschnitt Regionalplan Neckar-Alb 2013  

In  der  Raumnutzungskarte  des  Regionalverbands

Neckar-Alb ist das Plangebiet als Gebiet für Bodener-

haltung  (VBG)  ausgewiesen  und  tangiert  teilweise

randlich einen Regionalen Grünzug (VRG). 

Ausschnitt Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der

Stadt Rosenfeld als Sondergebiet „Schuppengebiet Schaltern“

ausgewiesen.

Das Vorhaben wurde somit  vollständig aus dem FNP entwi-

ckelt. 

Naturschutzgebiet / Naturdenkmale nicht betroffen

FFH- und Vogelschutzgebiete(Natura 2000) nicht betroffen

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG nicht betroffen

Landschaftsschutzgebiet nicht betroffen

Naturpark nicht betroffen

Fachplan Landesweiter Biotopverbund  

Biotopverbund  mittlerer  Standorte.  Quelle:  LUBW  (2018)  Umwelt-

Daten und -Karten Online (UDO) 

Biotopverbundflächen  feuchter  und  trockener  Standorte  sind

von dem Vorhaben nicht betroffen.

Im Nordosten befinden sich teilweise Flächen eines Kernraums

für den ‚Biotopverbund mittlerer Standorte‘ innerhalb des Plan-

gebiets (ca. 1.330 m²) sowie in den östlichen bis südöstlichen

Bereichen 500 m - Suchräume für den ,Biotopverbund mittlerer

Standorte‘. Die Biotopverbundflächen umfassen im Plangebiet

derzeit zum großen Teil Magerwiesen, anteilig auch Fettwiesen

mit einzelnen Obstbäumen. 

Zur Wiederherstellung und Stärkung des Biotopverbunds, der

durch  die  vorliegende Planung teils  beeinträchtigt  wird,  wird

angestrebt  im  Rahmen  von  vorhabensbedingt  erforderlichen

planexternen Ausgleichsmaßnahmen geeignete Flächen dies-

bezüglich aufzuwerten. 

Umweltbericht Seite 4
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Vorgaben, Schutzgebiete sowie wesentliche Ziele sonstiger übergeordneten Fachplanungen

FFH-Mähwiesen 

FFH-Mähwiese. Quelle: LUBW (2018) Umwelt-Daten und -Karten On-

line (UDO) 

Gemäß den Daten der LUBW (siehe Ausschnitt links) befindet

sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans teil-

weise eine erfasste FFH-Mähwiese (Erhaltungszustand C), die

dem Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwiese) des

Anhangs  I  der  FFH-Richtlinie  entspricht.  Nach  der  LUBW-

Abgrenzung  umfasst  die  Wiese  eine  Gesamtfläche  von

5.344 m²  davon  liegen  3.309 m²  innerhalb  des  vorliegenden

Bebauungsplan.  Durch das geplante Schuppengebiet  kommt

es innerhalb des Plangebiets zum Verlust von FFH-Mähwiesen

in einem Umfang von 2.327 m². Damit liegt ein Verstoß gegen

§19 BNatSchG in Verbindung mit dem Umweltschadensgesetz

vor. Die Magerwiesen müssen deshalb außerhalb des Plange-

biets gleichwertig und flächengleich (1:1 Ausgleich) wieder her-

gestellt werden (siehe Seite  19). 982 m² der FFH-Mähwiesen

werden innerhalb des Plangebiets im Nordosten erhalten.

Anmerkung: Im Nordosten des Plangebiets (Flst. Nr. 1155 u. 1156) ist die im Jahr 2014 erfasste FFH-Mähwiese durch

Brennholzstapel, Erdaufschüttungen, Anlage von Rasenflächen und offene vegetationslose Bodenflächen geschädigt

und nicht mehr vorhanden (Stand Juni 2018). Die Nutzung stellt bereits einen Verstoß gegen §19 BNatSchG in Verbin-

dung mit dem Umweltschadensgesetz da. Im beiliegenden Bestandsplan ist die derzeitige Flächennutzung auf den

durch die Mähwiesenkartierung erfassten Magerwiese dargestellt. In der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung (siehe Seite

18) wird in diesem Bereich die ursprünglich vorhandene, durch die Mähwiesenkartierung erfasste Magerwiese als Be-

stand zu Grunde gelegt.

Wasserschutzgebiete nicht betroffen

Überschwemmungsgebiet und HQ100 - Flächen nicht betroffen

Umweltbericht Seite 5
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1.6. Beschreibung des vom Vorhaben betroffenen Gebiets

Das 7.912 m² große Plangebiet befindet sich ca. 70 m südwestlich vom Ortsrands von Täbingen an der Flanke einer

sehr flachen nach Nordosten verlaufenden Senke. Das Gelände fällt schwach nach Nordwesten zur K 7132 an der Plan-

gebietsgrenze hin ab. Naturräumlich liegt das Plangebiet im „Südwestlichen Albvorland“ am Rand einer großflächigen

nach Osten abfallenden rampenförmigen Hochfläche zwischen den Tälern der Schlichtem im Norden und dem Schwar-

zenbach im Süden.

Ansicht aus Nordwesten von der K 7132 aus auf das Plangebiet

Geologisch befindet sich das Plangebiet

im Bereich des Schwarzen Juras (Unter-

jura) im Übergang zwischen den weiträu-

migen  ebenen  Platten  der  Arietenkalk-

Formation  (juAK) und  dem überlagern-

den Hügelland mit der im Plangebiet vor-

herrschenden  Obtususton-Formation

(juOT) im Südosten. 

Die geologischen Schichten des Unterju-

ras sind im Gebiet jedoch vollständig mit

Verwitterungs-/  Umlagerungsbildungen

(qum) aus  Fließerden,  Hangschutt  und

Verschwemmungssedimenten  überdeckt

sowie  im  Norden  mit  Holozäne  Ab-

schwemmmassen (qhz). Ausschnitt Geologische Karte (LGRB,2018)

Bodenkundlich treten im Gebiet vorherrschend Stauwasserböden (Pseudogley) mit einer sehr geringen bis geringen

Wasserdurchlässigkeit auf. 

Umweltbericht Seite 6
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Bezüglich der Nutzung und Biotopausstattung gliedert sich das Plangebiet von West nach Ost wie folgt: 

1: Der westliche Teil des Plangebiet bis zu einem von der Gößlinger Straße (K 7132) abzweigenden Grasweg (Biotoptyp

60.25) umfasst Teile einer Fettwiese mittlerer Standorte (Biotoptyp 33.41) auf Flst. Nr. 1162 mit 4 älteren Obstbäumen

(Biotoptyp 45.30b) im Süden, die eine kleine Obstbaumreihe bilden mit einem Baum außerhalb des Plangebiets. 

Fettwiese im Anschluss an einen Grasweg an der westlichen Plangebietsgrenze  

2: Die an den Grasweg anschließenden Ge-

bietsteile im Südosten (Flst. 1159) umfassen

im  Westen  Teile  einer  Magerwiese  (Bioto-

ptyp 33.43) an die sich nach Osten Fettwie-

sen  mit  einem  kleinen  Streuobstbestand

(Biotoptyp  45.40b)  anschließen.  Der  teils

von Brennholzstapeln (Biotoptyp 60.41) um-

gebene Streuobstbestand wird von dicht ste-

henden  älteren,  halbstämmigen  Obstbäu-

men gebildet (siehe Foto rechts).

Begrenzt wird die Teilfläche im Süden von einem Grasweg an den sich Wiesenflächen anschließen mit einer Hochspan-

nungsleitung ca. 70 m von der Plangebietsgrenze entfernt. 

Umweltbericht Seite 7
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An das Grundstück 1159 (Teilfläche 2) schließt sich nach Norden, außerhalb des Plangebiets, eine größere Grünlandflä-

che an mit Fett- und Magerwiesen sowie mit 2 älteren Feldscheunen und einigen älteren Obstbäumen teils mit Baum-

höhlen. Die diagonale Anordnung der Scheunen und Obstbäume (siehe Luftbild) ist durch einen hier früher verlaufenden

Feldweg entstanden, der im Rahmen einer in den 80er Jahren durchgeführten Flurbereinigung entfallen ist. 

Ansicht auf das Plangebiet aus Süden mit 2 Holzscheunen und Obstbäumen außerhalb des Plangebiets 

3. Der nördlich Teil des Plangebiets, mit dem sich längs der Kreisstraße hinziehenden Flst. Nr. 1155 und dem südlich an-

schließenden Grundstück Nr. 1156, wird zum überwiegenden Teil von einer Magerwiese (Biotoptyp 33.43) eingenom-

men, mit 3 hochstämmigen Ostbäumen (Biotoptyp 45.30 c) längs der Kreisstraße.

Magerwiesen zwischen der K 7132 und den ans Plangebiet angrenzenden Feldscheunen 

Die vorherrschend im Norden des Plangebiets verbreite-

ten Magerwiesen (= FFH-Mähwiesen), die im Jahr 2014

durch die Mähwiesenkartierung erfasst wurden, nehmen

rund 42 % des Plangebiets ein.

Besonders in den nördlichen Teilen des Plangebiets wer-

den sie auf Stauwasserböden (Pseudogley) mit wechsel-

frischen Standorten vom Großen Wiesenknopf geprägt.

Im Server der LUBW werden die Magerwiesen im Gebiet

wie  folgt  charakterisiert:  „Mäßig  artenreiche,  heterogen

ausgebildete Wiese mit mäßig dichter Struktur, wenigen

Magerwiesenarten und Bereichen mit erhöhtem Aufkom-

men  von  Stickstoffzeigern“.  Entsprechend  wurden  sie

dem Erhaltungszustand C (= mittlere bis schlechte Aus-

prägung) zugeordnet. 
Magerwiese mit  dem Großen Wiesenknopf  im Nordwesten
des Plangebiets 

Im äußerten Nordosten der Flurstücke Nr. 1155 und 1156 sind die im Jahr 2014 erfassten Magerwiesen teilweise nut-

zungsbedingt im Anschluss an einen von Rasenflächen umgebenen Schuppen durch Holzlagerflächen, Abstellflächen,

und Ablagerungen (Erde, Steine) nicht mehr vorhandenen (siehe nachfolgende Fotos). Auch auf den südlich daran an-
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schließenden Flächen außerhalb des Plangebiets sind sie im Bereich einer Zufahrt zu einer Feldscheune durch häufige

Mahd allenfalls nur noch rudimentär ausgebildet. In beiden Fällen liegt somit ein Verstoß gegen §19 BNatSchG in Ver-

bindung mit dem Umweltschadensgesetz vor.

Ansicht auf den Schuppen mit Außenanlagen auf Grundstück Nr. 1155. Rechts im Bild FFH-Mähwiese, die gemäß Luft-
bild bis hinter den Holzstapel reichen würde.

Lagerflächen und Intensivgrün auf den als FFH-Mähwiesen erfassten Flächen südlich an den Schuppen auf Grundstück
Nr. 1155 anschließend. Ansicht aus Südosten.

Lagerflächen und Aufschüttungen auf als FFH-Mähwiesen erfassten Flächen auf Grundstück Nr. 1156

Umweltbericht Seite 9



Bebauungsplan  'Schuppengebiet Schaltern' 
in Rosenfeld - Täbingen

2.  UMWELTBERICHT ZUM BBP 'SCHUPPENGEBIET SCHALTERN'

2.1. Festlegung zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung

Eine vertiefende Untersuchung zu den einzelnen vom Vorhaben betroffenen Schutzgütern, erfolgt nachfolgend nur für

diejenigen Schutzgüter bei denen erhebliche Auswirkungen und Beeinträchtigungen, auch im Sinn eines Eingriffs gemäß

§ 14 Abs. 1 BNatSchG, nach derzeitigem Kenntnisstand entsprechend nachfolgender Tabelle vorab nicht ausgeschlos-

sen werden können und deshalb einer näheren Untersuchung bedürfen.

Schutzgut
erhebliche Auswirkungen 

Begründungvorab nicht 
auszuschließen

voraussichtlich
keine 

Biotope / biolo-
gische Vielfalt



Tiere und
 Pflanzen  



Zum  Vorhaben  wurde  ein  gesondertes  artenschutzrechtliches
Fachgutachten erstellt auf das verwiesen wird. Demnach sind unter
Beachtung  von  Vermeidungsmaßnahmen  (Gehölzrodungen  und
Gebäudeabbrüche  im  Winterhalbjahr),  keine  erheblichen  Beein-
trächtigungen für planungsrelevante Arten (streng geschützten Ar-
ten, Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie den europäi-
schen Vogelarten) bau-, anlage- und betriebsbedingt zu erwarten.

Boden / Fläche 

Grundwasser 

Oberflächen-
gewässer


Oberflächengewässer (Gräben, Bäche, Stehende Gewässer) treten
im Plangebiet nicht auf. Randlich entlang der Landesstraße befin-
den sich Straßenentwässerungsmulden, die erhalten bleiben. 

Klima 
und Luft



Besonders klimawirksame Ausgleichsflächen, insbesondere für an-
grenzende Siedlungsflächen, wie großflächige Kaltluftentstehungs-
flächen oder ausgeprägte Kalt- / Frischluftabflussbahnen sind von
der Planung nicht betroffen. Lufthygienisch ist das Gebiet durch die
angrenzende Kreisstraße mäßig vorbelastet. 

Aufgrund der geringen Größe der Bauflächen und der geplanten
Nutzung sind erhebliche anlage- und betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut nicht zu erwarten bzw. ersichtlich.

Landschafts-
bild



Freizeit / Erho-
lung



Freizeit- und Erholungseinrichtungen treten im Plangebiet nicht auf.
Vorhandene Wegverbindungen bleiben erhalten. Erhebliche Beein-
trächtigungen für die Freizeit- und Erholungsnutzung sind nicht er-
sichtlich. 

Kultur- und 
Sachgüter



Kulturgüter wie Baudenkmale, archäologische Fundstellen, Kultur-
und Bodendenkmäler, Geotope oder Böden mit einer besonderen
Funktion als Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte treten nach
derzeitigen Kenntnisstand im Plangebiet nicht auf. 

Besondere Sachgüter sind nach derzeitigem Kenntnisstand eben-
falls nicht betroffen bzw. bleiben, wie vorhanden, im Gebiet  sub-
stanziell erhalten (z.B. Leitungen, Wege). 

Mensch  Erhebliche  negative  Auswirkungen  auf  Aspekte  des  Schutzgutes
(Wohn- und Wohnumfeldfunktionen, Gesundheit, Naherholung, Im-
missionen) sind nicht ersichtlich. 

Wechsel-
wirkungen 

 Erhebliche negative Auswirkungen auf Wechselwirkungen über die
schutzgutbezogene Beurteilung hinaus sind nicht ersichtlich. 

Umweltbericht Seite 10



Bebauungsplan 'Schuppengebiet Schaltern' 
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2.2. Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

2.2.1 Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit
der Eingriffe

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen 

 mittlere bis hohe Bedeutung

In Bezug auf die Vielfalt an unterschiedlichen Biotopstrukturen,
Nischen und Nutzungen ist  das teils straßennahe Plangebiet
mäßig ausgestattet. Die vorherrschenden Biotopstrukturen sind
zeitlich versetzt gemähte Wiesen mit einzelnen Obstbäumen.

Die naturschutzfachliche Bedeutung der vorkommenden Bioto-
ptypen und Nutzungen im Plangebiet verteilt sich über eine Flä-
che von 7.912 m² wie folgt (siehe auch Eingriffsbilanz Seite 18
und beiliegender Bestandsplan):

Die Bewertung erfolgt gemäß der “Bewertung der Biotoptypen Baden-
Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Ein-
griffsregelung“ (LfU 2005).

Unabhängig von der Flächenbilanz befinden sich im Plangebiet
7 Obstbäume und 1 Laubbaum. 

Bau-  und  anlagebedingt  führt  das  Vorhaben  vor-
herrschend zum Verlust  von mittelwertigen Bioto-
ptypen (Fettwiese Biotoptyp 33.41, halbstämmiger
Streuobstbestand  Biotoptyp  45.40b)  durch  Über-
bauung  und  Teilversieglung  (Erschließungsweg)
sowie  von  höherwertigeren   Magerwiesen (Bioto-
ptyp 33.43) in einem Umfang von  2.327 m². Teile
der Magerwiesen werden auch in private Grünflä-
chen  umgewandelt  mit  der  Festerzsetzung  „Wirt-
schaftswiese“.  

982 m² der Magerwiesen bleiben über Festsetzun-
gen (A1: Flächen / Maßnahmen zum Schutz,  zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft) innerhalb des Plangebiets erhalten.

Auch Teilflächen der Fettwiesen im Gebiet bleiben
erhalten  und  werden  als  private  Grünfläche  aus-
gewiesen  mit  der  Festsetzung  im  zeichnerischen
Teil als Wirtschaftswiese. 

Die weitgehend anthropogen  überprägten Flächen
im Plangebiet (Biotoptyp 33.80, z.T. 60.41, 60.10,
60.21, 60.24) auf den östlichen Teilen des Grund-
stücks Nr. 1155 und 1156 mit einem Schuppen, Ra-
senflächen, Belägen und Holzlager werden zurück-
gebaut und in Grünland umgewandelt. 

Verlust von 4 älteren Obstbäumen und einem jün-
geren Laubbaum.



x

x

x



Vermeidung und Minimierung 

• Beschränkung der Verkehrs- und Bauflächen auf das un-
bedingt erforderliche Maß; 

• Soweit  kein  Pflanzgebot  vorliegt  sind  die  nicht  über-
baubaren Grundstücksflächen als Grünflächen anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten;

• Begrünung  von  Flachdächern  (siehe  textliche  Festzun-
gen);

• Erhalt (Pflanzbindung) von 3 Obstbäumen; 

• Erhalt von Teilen (982 m²) der FFH-Mähwiesen im Gebiet;

• Gehölzrodungen sind nur außerhalb des Zeitfensters vom
01.03. bis 30.09. zulässig;

Ausgleich (planintern) 

• Pflanzung von jeweils 2 hochstämmigen Obstbäumen pro
Baugrundstück (siehe textliche Festsetzung BBP);

• Entwicklungspflege für die verbleibenden Magerwiesen im
Plangebiet (Ziel: Erhaltungszustand B. Pflege siehe Seite
19) 

Der Eingriff kann durch die dargestellten Maßnahmen inner-
halb des Plangebiets nicht ausgeglichen werden (siehe Ein-
griffs- / Ausgleichsbilanzierung Seite 18), so dass planexter-
ne  Ausgleichsmaßnahmen  durchgeführt  werden  müssen
(siehe Seite 19).   

Dabei ist für den Verlust der Magerwiesen (Biotoptyp 33.43
= 2.327 m²) im Gebiet ein flächengleicher 1:1 Ausgleich er-
forderlich,  da  es  sich  bei  dem  Biotoptyp  um  den  FFH-
Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwiese) des An-
hangs I der FFH-Richtlinie handelt.  

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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 Wertstufe  Biotoptyp

 Sehr hoch  Nicht betroffen 0 0,0

 Hoch  33.43   Magerwiese mittlerer Standort 3.309 41,8

 Mittel 3.695 46,7

 Gering    60.25   Grasweg 644 8,1

 Sehr gering 220 2,8

 Ohne Bedeutung 44 0,6

Gesamtfläche: 7.912 100,00

Fläche
 [m²]

Anteil
[%]

 33.41   Fettwiese mittlerer Standorte
 45.40b Streuobstbestand         

 33.80   Rasen 
 60.41   Holzlager 

 60.10   Bauwerk (Schuppen) 
 60.21   Versiegelte Fläche 
 60.24   Plattenbelag 



Bebauungsplan 'Schuppengebiet Schaltern' 
in Rosenfeld - Täbingen

2.2.2 Schutzgut Boden / Fläche

Bestandsaufnahme und -bewertung 
zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheblichkeit
der Eingriffe

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Ausgleich nach-
teiliger Auswirkungen 

 mittlere Bedeutung

Das Plangebiet  liegt  im unbebauten Außenbereich und
umfasst eine Fläche von rund 0,79 ha mit folgenden Bo-
dentypen und Nutzungen (Bewertung der Bodenfunktio-
nen siehe Tabelle rechts unten): 

Naturnahe Böden umfassen rund 91 % des Plangebiets,
vorherrschend sind  mittelwertige Böden mit Pseudogley
(Bodeneinheit n18 siehe Kartenausschnitt unten) und Pe-
losol (n5) sowie mit geringen Flächenteilen auch hoch-
wertige Gleyböden (n31).  

Anthropogen  überprägte  Böden,  die  für  den  Boden-
schutz von geringer Bedeutung sind, umfassen rund 8 %
des Plangebiets (Grasweg). 

Überbaute  Fläche  (Schuppen,  Belagsflächen),  die  für
den Bodenschutz  ohne Bedeutung sind, umfassen rund
0,6 % des Plangebiets. 

Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte
(z.B.  geologische  Aufschlüsse,  Bodendenkmäler,  Zeug-
nisse  besonderer  Bewirtschaftungsformen  etc.)  treten
nach derzeitigem Kenntnisstand im Gebiet nicht auf. 

Bodenkarte (Quelle: LGRB , 2018)

Anlagebedingt  kommt  es  zum  Verlust  von
Böden durch Überbauung in einem Umfang
von 2.426 m² (siehe auch Bilanzierung Seite
21). 
➔Davon betroffen sind mittelwertige Böden

(Bodeneinheit n5, n18) in einem Umfang
von  2.182  m² und  hochwertige  Böden
(Bodeneinheit n31) in einem Umfang von
280 m².

Darüber  hinaus werden 825 m² für  die  Er-
schließung  (LW-Weg)  beansprucht.  Da  die
Flächen  mit  wasserdurchlässigen  Belägen
hergestellt  werden  bleiben  hier  noch  Rest-
funktionen des Bodens erhalten.  
➔Davon betroffen sind mittelwertige Böden

(Bodeneinheit n18) in einem Umfang von
181  m²  und  644  m²  geringwertige  an-
thropogen überprägte Böden (Grasweg).

Rund 42 % der Böden im Plangebiet bleiben
unverändert erhalten bzw. 44 m² bereits be-
baute /  versiegelte  Flächen werden zurück-
gebaut / rekultiviert.



 



x

Vermeidung und Minimierung 
• Beachtung der gängigen Umweltschutzauflagen (z. B. DIN 19731 zum

Schutz des Oberbodens, Baustellenverordnung); 
• Beschränkung der Verkehrs- und Bauflächen auf das unbedingt erfor-

derliche Maß; 
• Durchführung der Erdarbeiten bei trockener Witterung zur Vermeidung

von Bodenverdichtungen und im Massenausgleich;
• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Erschließungsflächen;
• Anfallendes Dachwasser  soll  auf  den Grundstücken zurückgehalten

und versickert werden. Näheres ist ggf. aufgrund der im Gebiet anste-
henden  schwer  wasserdurchlässigen  Böden  im  Rahmen  eines
Wasserrechtsverfahrens zu regeln.

Ausgleich (planintern) 

• Der Oberboden im Bereich der Bauflächen ist vor Baubeginn abzu-
schieben, zu sichern und sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der
Bauarbeiten wird der Boden teilweise auf den verbleibenden Freiflä-
che im Gebiet zur Bodenverbesserung wieder aufgebracht;

• Rückbau- und Rekultivierung eines Schuppen mit umgebenden Be-
lags- und Lagerflächen im Osten von Grundstück 1155.

Der Eingriff in das Schutzgut kann durch die dargestellten Maßnahmen
innerhalb  des  Plangebiets  nicht  ausgeglichen werden (siehe  Bilanzie-
rung Seite 21).

Bewertung der Bodenfunktionen (Quelle /Grundlage: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, LGRB 2018)

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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Bodenkundliche Einheiten / Nutzung
                                               Bewertung der Bodenfunktionen

Gesamtbewertung Natürliche Ausgleichskörper Filter und Puffer Standort für 
Bodenfruchtbarkeit im Wasserhaushalt für Schadstoffe naturnahe Vegetation

512 m² 6,5%

6.088 m² 76,9%

624 m² 7,9%

Anthropogen überprägte Böden (Grasw eg) 644 m² 8,1%

44 m² 0,6% ohne Bedeutung ohne Bedeutung ohne Bedeutung ohne Bedeutung 

Gesam tfläche: 7.912 m ² 100%

Flächenanteil 
am Gebiet

n5:Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Un-
terjura-Fließerde

           2,0             
(mittel) 

           1,0             
(gering) 

           4,0             
(sehr hoch) 

Die Bew ertungsklasse hoch bis 
sehr hoch w ird nicht erreicht  

2,33
(m itte)

n18: Pseudogley-Kolluvium über Pseudogley-Pelosol 
und über Pelosol sow ie tiefes Pseudogley-Kolluvium, 
aus holozänen Abschw emmmassen über tonreicher 
Unterjura-Fließerde oder Schw emmsedimenten

           2,5             
(mittel bis hoch) 

          1,5             
(gering bis mittel) 

3,0 
(hoch) 

Die Bew ertungsklasse hoch bis 
sehr hoch w ird nicht erreicht  

2,33
(m itte)

n31: Tiefes Gley-Kolluvium, Kolluvium mit Vergleyung 
im nahen Untergrund und Kolluvium-Gley aus holozä-
nen Abschw emmmassen

3,0 
(hoch) 

           2,5             
(mittel bis hoch) 

           3,0             
(hoch bis sehr hoch) 

Die Bew ertungsklasse hoch bis 
sehr hoch w ird nicht erreicht  

3,0
(hoch)

           1,0             
(gering) 

           1,0             
(gering) 

           1,0             
(gering) 

Die Bew ertungsklasse hoch bis 
sehr hoch w ird nicht erreicht  

1
(gering)

Versiegelte / bebaute Flächen  (Schuppen, Pf laster, 
Fundament)

                 0                  
(ohne Bedeutung)

n5

n18

n31
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2.2.3 Schutzgut Grundwasser 

Bestandsaufnahme und -bewertung 
zu erwartende 
Umweltauswirkungen

Erheblichkeit
der Eingriffe

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung u. zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen 

 geringe Bedeutung 

Gemäß der Hydrogeologischen Karte  1 : 50 000 (GeoLa HK50)  des geologischen
Landesamtes (LGRB) stehen im Untergrund des Plangebiets die hydrogeologischen
Schichten des Unterjuras (Schwarzer Jura) an. 

Im Plangebiet hauptsächlich mit den Schichten der Obtususton-Formation, die einen
Grundwassergeringleiter mit mäßiger Durchlässigkeit und mittlerer bis mäßiger Er-
giebigkeit bildet. Im Norden tritt mit geringen Flächenanteilen auch die Arietenkalk-
Formation auf, die einen Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger Durchlässigkeit, mittler-
er bis geringer Grundwasserführung und einer mäßigen Ergiebigkeit bildet. 

Gemäß den Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft
(LfU 2005)  bilden die hydrogeologischen Schichten des Unterjuars einen Grund-
wassergeringleiter von geringer Bedeutung.

Der Unterjura (Schwarze Jura) wird zusätzlich im Gebiet von Deckschichten aus ho-
lozänen Abschwemmmassen über tonreicher Unterjura-Fließerde und Schwemmse-
dimenten überlagert. Die teils Porengrundwasserleiter mit meist geringer Durchläs-
sigkeit und Ergiebigkeit oder Deckschicht mit stark wechselnder Porendurchlässig-
keit und meist mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit bilden bzw. Deckschichten mit
sehr geringer bis fehlender Porendurchlässigkeit und mäßiger bis sehr geringer Er-
giebigkeit.  

Die Wasserdurchlässigkeit (Grundwasserneubildung, Verschmutzungsgefährdung)
der im Gebiet anstehenden Böden (Bodeneinheit n5 und n18, siehe Schutzgut Bo-
den) ist  gering bis sehr gering (Quelle: LGRB, Datenblätter zu den Bodeneinhei-
ten) und im Bereich der Bodeneinheit n31 mittel. 

Anlagebedingt kommt es zu ei-
ner  Verringerung  der  Grund-
wasserneubildung durch Über-
bauung in einem Umfang von
rund 0,24 ha. 

Da  im  Plangebiet  vorherr-
schend gering wasserdurchläs-
sige Böden anstehen und da-
mit  bereits  die  Grundwasser-
neubildung  eingeschränkt  ist,
sowie  keine  bedeutende
Grundwasservorkommen  be-
troffen  sind  und  unbelastetes
Dachwasser weiterhin auf den
Grundstücken  versickert  wer-
den soll, ist der Eingriff als we-
nig erheblich einzustufen.   

Betriebsbedingte  Schadstoffe-
inträge  ins  Grundwasser  sind
auf Grund der zulässigen Nut-
zung nicht zu erwarten.



x

Vermeidung und Minimierung 

• Sach- und fachgerechter Umgang mit Abfall  und Gefah-
renstoffen, regelmäßigen Wartung der Baumaschinen zur
Vermeidung von Unfällen im Rahmen der Bauausführung;

• Beschränkung der überbaubaren Flächen auf das unbe-
dingt erforderliche Maß; 

• Eine  Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in  den
Schuppen ist nicht zulässig; . 

• Um die Oberflächenversiegelung zu minimieren, wird die
Erschließung und Zufahrt zu den Schuppen mit wasser-
durchlässigen Belägen hergestellt;

• Dachabdeckungen  mit  unbeschichteten  Metallen,  wie
Kupfer, Zink und Blei sind aufgrund ihrer umweltschädli-
chen Schwermetallemissionen nicht zulässig;

• Anfallendes Dachwasser  soll  auf  den Grundstücken zu-
rückgehalten und versickert werden. Näheres ist ggf. auf-
grund der im Gebiet  anstehenden schwer wasserdurch-
lässigen  Böden  im  Rahmen  eines  Wasserrechtsverfah-
rens zu regeln;

Ausgleich

Aufgrund der geringen Größe der Vorhabensfläche und der
geplanten  Nutzung  kann  durch  die  dargestellten  Maßnah-
men der Eingriff  auf  ein unerhebliches Maß reduziert  wer-
den, so dass Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich sind.

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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2.2.4 Schutzgut Landschaftsbild 

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit 
der Eingriffe

Maßnahmen zur  Vermeidung,  Minimierung u.  zum
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

 mittlere bis geringe Bedeutung

Landschaftlich gehört das Plangebiet zur Siedlungsrandzone von
Täbingen, die hier besonders aus westlicher Richtung betrachtet
in ihrem landschaftlichen Erscheinungsbild  durch anthropogene
Elemente  (Schuppen  /  Feldscheunen,  Kreisstraße,  Hochspan-
nungsleitungen,  Siedlungsrand,  flurbereinigtes  Gebiet)  geprägt
wird. In Bezug auf die Landschaftsbildqualität ist das dies bezüg-
lich vorbelastete Gebiet mit vorhandenen Schuppen, Wiesenflä-
chen und einigen Obstbäumen von einer allgemein bis geringen
Bedeutung. 

Durch die geplante Errichtung von 13 Schuppen ent-
stehen dem Ortsrand von Täbingen vorgelagert  er-
hebliche das Landschaftsbild verändernde Wirkungen
besonders durch die am westlichen Plangebietsrand
ca. 130 m lange Bauzeile mit 8 aneinander gereihten
Schuppen. 

Der Eingriff wird durch die bereits bestehenden Vor-
belastungen und die geplante Ein- und Durchgrünung
des Plangebiets etwas abgemildert.  

bis 

Vermeidung und Minimierung   

• Beschränkung der Verkehrs- und Bauflächen auf das
unbedingt erforderliche Maß. Rund  58 % des Plan-
gebiets werden zukünftig von Frei- und Grünflächen
eingenommen; 

• Soweit kein Pflanzgebot vorliegt, sind die nicht über-
baubaren Grundstücksflächen als Grünflächen anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten;

• Begrünung von Flachdächern (siehe textliche Fest-
zungen zum BBP);

• Erhalt (Pflanzbindung) von 3 Obstbäumen; 
• Erhalt von Wiesenflächen im Osten des Plangebiets

(private Grünfläche); 
• Eingrünung  des  Plangebiets  zur  freien  Landschaft

hin im Westen mit  einer lockeren Strauchpflanzung
(Pflanzgebot PFG1); 

• Pflanzung von jeweils zwei hochstämmigen Obstbäu-
men pro Baugrundstück (siehe textliche Festsetzung
zum BBP);

• Empfehlung: Es wird empfohlen die Schuppenhöhe
auf max. 6 m (im BBP 8 m) zu begrenzen und zur
Schaffung  einer  einheitlichen  landschaftsverträgli-
chen und an die Örtlichkeiten angepasste Dachland-
schaft als Dachform ausschließlich Satteldächer zu
zulassen sowie am Westrand zur freien Landschaft
hin  ein  vorgelagerte  Eingrünung mit  z.B.  Obstbäu-
men durchzuführen.  Die  Gestaltung  der  Schuppen
sollte sich maßgeblich an den ans Gebiet  angren-
zenden Feldscheunen orientieren.

Ausgleich

Unter  Beachtung  der  dargestellten  und  empfohlen
Maßnahmen kann der der Eingriff auf ein wenig erhebli-
ches Maß reduziert  und das Landschaftsbild entspre-
chend § 15 Abs. 2 BNatSchG landschaftsgerecht neu
gestaltet werden so dass weitere Maßnahmen nicht er-
forderlich sind.

Ansicht aus nördlicher Richtung von der K 7132 aus auf das Plangebiet.  

Ansicht aus westlicher Richtung auf das Plangebiet.  

 sehr erheblich /  erheblich /  wenig erheblich / X nicht erheblich
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2.2.5 Prognose sonstiger Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 

Gemäß Anlage 1 zum BauGB sind im Rahmen des Umweltberichts zusätzlich mögliche erhebliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens während der Bau- und Betriebsphase durch folgende
Wirkfaktoren, soweit möglich, zu beschreiben und zu beurteilen: 

Wirkfaktoren zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit der
Auswirkungen 

Abfälle
Art und Menge der erzeugten Ab-
fälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung

Abfälle im engeren Sinn entstehen im Bereich des Schuppengebiets, das zur reinen Unterbringung von Maschinen und Gerätschaften dient, nut-
zungs- und betriebsbedingt nicht bzw. Bau- und Kleinabfälle werden ggf. jeweils von den Nutzern über Entsorgungseinrichtungen privat ordnungsge-
mäß entsorgt.  

Keine 

Emissionen 
von Schadstoffen, Lärm, Er-
schütterungen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen

Aufgrund der geplanten Nutzung sind keine Anlagen zulässig, die eine imissionsschutzrechtliche Genehmigung benötigen, so dass vorhabensbe-
dingt erhebliche Schadstoffemissionen nicht zu erwarten sind.  Feuerungsstellen sind in den Schuppen gemäß den textlichen Festsetzungen zum
Bebauungsplan darüber hinaus nicht zulässig. 
Wärme (z.B. Prozesswärme), Strahlung, Licht werden bau- und betriebsbedingt nicht emittiert. Stromanschlüsse sind nicht geplant. Erschütterungen
und andere Belästigungen beschränken sich auf die Bauzeit und sind als weitgehend unerheblich einzustufen. Die Zunahme von Emissionen be-
schränkt, sich zeitlich entzerrt, auf  an- und abfahrenden Verkehr und ist als gering einzustufen.
Bau- und betriebsbedingt entstehen durch das geplante Vorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen durch Emissionen. 

Gering 

Risiken
für menschliche Gesundheit, kul-
turelles Erbe oder Umwelt (z.B. 
durch Unfälle oder Katastrophen)

Aus der Lage, der Art und des Umfangs der Planung sowie der vorhabensbedingten Nutzung des Plangebiets als Schuppengebiet zur Unterbrin-
gung / zum Abstellen von Gerätschaften und Maschinen ergibt sich kein Anhaltspunkt für eine besondere oder erhöhte Anfälligkeit des Vorhabens für
schwere Unfälle oder Katastrophen. Negative Wirkungen und Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt oder das kulturelle Erbe infolge
der Realisierung der Planung sind nicht ersichtlich. 

Keine 

Kumulierung
mit den Auswirkungen von Vor-
haben benachbarter Plangebiete 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Umfeld oder an das  Plangebiet angrenzend kurz- bis mittelfristig kein Vorhaben geplant, die zu kumulieren-
den Wirkungen mit dem geplante Vorhaben führen. Keine 

Auswirkungen der ge-
planten Vorhaben auf 
das Klima 
z.B. Art und Ausmaß der Treib-
hausgasemissionen und der An-
fälligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels

Anlagen die einer imissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, werden im Plangebiet nicht errichtet. Mit einer Zunahme verkehrsbedingter
Emissionen ist im mäßigen bis geringen Umfang und zeitliche entzerrt durch An- und Abfahrten zu rechnen. 
Bezüglich der möglichen Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber prognostizierten Folgen des Klimawandels, wie etwa der Zunahme von Starkrege-
nereignissen mit erhöhten Oberflächenabfluss, Flächenaufheizungen in Verbindung mit einem möglichen globalen Temperaturanstieg, wird durch die
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge, Maßnahmen zur Be- und Durchgrünung des Gebiets mit Gehölzen (Beschattung, Staubfilterung, Luftbe-
feuchtung, Wasserrückhaltung), den konzipierten hohen Frei- und Grünflächenanteil  (58 % des Plangebiets) sowie durch die Versickerung und
Rückhaltung von unbelastetem Regenwasser entgegengewirkt. 

Gering 

Eingesetzte Techniken 
und Stoffe

Zum Einsatz kommen baubedingt allgemein gebräuchliche Bautechniken und -stoffe (vorwiegend Holz), die den aktuellen einschlägigen Richtlinien
und dem Stand der Technik entsprechen. Die Verwendung umweltschädlicher Baumaterialien, wie z.B. Dachbedeckungen mit unbeschichteten Me-
tallen, wie Kupfer, Zink und Blei werden über textliche Festsetzungen im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
Erhebliche betriebsbedingt negative Auswirkungen auf die Umwelt durch die Nutzung der Schuppen sind nicht zu erwarten. Die Lagerung von luft-
und wassergefährdenden Stoffen ist planungsrechtlich nicht zulässig.  

Keine 

 

Umweltbericht Seite 15



Bebauungsplan  'Schuppengebiet Schaltern' 
in Rosenfeld - Täbingen

2.3. Zusammenfassung / Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan 'Schuppengebiet Schaltern' sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-

schaffen werden  zum Bau von 13 Holzschuppen zur Unterbringung  von Material,  Geräten und Maschinen sowie  zur

Lagerung von Brennholz. Ausgewiesen wird dazu ein Sondergebiet im unbebauten Außenbereich im südwestlichen Orts-

rand von Täbingen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von 7.912 m² davon werden 5.282 m² als Sondergebiet

ausgewiesen. Die geplanten Bau- und Verkehrsflächen umfassen eine Fläche von 3.287 m².

Bei Realisierung der Planung werden zukünftig rund 58 % des Plangebiets von Grün- und Freiflächen eingenommen und

rund 42 % umfassen überbaute und teilversiegelte Flächen (wasserdurchlässiger Belag). 

Beansprucht werden hierfür zum überwiegenden Teil Grünlandflächen mit einzelnen Obstbäumen, ohne besonderer Ar-

tenvorkommen, auf mittelwertigen mit geringeren Flächenanteilen auch hochwertigen Böden. Teil  der beanspruchten

Wiesen wurden im Rahmen der Mähwiesenkartierung (LUBW 2014) als FFH-Mähwiesen erfasst. Durch die vorhabens-

bedingte Überplanung der FFH-Mähwiesen erfolgt ein  Verstoß gegen §19 BNatSchG in Verbindung mit dem Umwelt-

schadensgesetz.  Bedeutende  Grundwasservorkommen sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Oberflächengewässer

treten im Gebiet nicht auf. Landschaftlich ist das Plangebiet durch seine Straßen- und Siedlungsnähe sowie durch seine

bereits vorhanden Schuppen in den unmittelbar angrenzenden Bereichen vorbelastet.   

Mit Ausnahme der im Plangebiet vorkommenden FFH-Mähwiesen sind keine weiteren nach dem Naturschutzrecht oder

sonstige rechtlich geschützte Gebiete oder Objekte von der Planung betroffen. 

Die durch die geplante Bebauung und Nutzungsumwandlungen für die Schutzgüter entstehenden bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Auswirkungen und Beeinträchtigungen wurden auf den vorherigen Seiten ermittelt und bewertet mit fol-

gendem Ergebnis: 

Teils erhebliche Beeinträchtigungen entstehen für das Schutzgut  Biotope / biologische Vielfalt durch den Verlust von

Obstbäumen und insbesondere von Teilen einer Magerwiese, die dem Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-Mähwie-

sen) des Anhangs I der FFH-Richtlinie entspricht. Der durch das Vorhaben verursachte Verlust der Magerwiese kann in-

nerhalb des Plangebiets nicht ausgeglichen werden, damit liegt ein Verstoß gegen §19 BNatSchG in Verbindung mit

dem Umweltschadensgesetz vor. Die Wiese muss deshalb außerhalb des Plangebiets im gleichen Umfang wieder her-

gestellt werden. Darüber hinaus entsteht für das Schutzgut ein rechnerischer Ausgleichsbedarf  (siehe Eingriffs- / Aus-

gleichsbilanzierung Seite 18), der ebenfalls durch geeignete Maßnahmen, die in Verbindung mit der wieder herzustellen-

den FFH-Mähwiese durchgeführt werden, außerhalb des Plangebiets ausgeglichen wird (siehe Seite 19).   

Teils erhebliche Beeinträchtigungen entstehen auch für das Schutzgut Boden / Fläche durch die üblichen mit Bauvorha-

ben verbundenen vollständigen Bodenverluste durch Überbauung und Teilversiegelung in einem Umfang von rund 0,33

ha. Davon betroffen sind im Gebiet vorherrschend mittelwertige Böden. Der Eingriff in das Schutzgut kann innerhalb des

Plangebiets nicht ausgeglichen werden (siehe Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung Seite 21f).

In Bezug auf das Schutzgut  Orts-  /  Landschaftsbild kommt es anlagebedingt durch die  geplante Errichtung von 13

Schuppen zu erheblichen das Landschaftsbild verändernden Wirkungen besonders durch die am westlichen Plange-

bietsrand  ca. 130 m lange Bauzeile mit 8 aneinander gereihten Schuppen. Der Eingriff wird durch bereits bestehende

Vorbelastungen und die geplante Ein- und Durchgrünung des Plangebiets jedoch etwas abgemildert. Unter Berücksichti-
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Erheblichkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen 
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gung der dargestellten und empfohlenen Vermeidungs- und Minimierungmaßnahmen kann das Landschaftsbild entspre-

chend § 15 Abs. 2 BNatSchG landschaftsgerecht neu gestaltet werden, so dass kein weiterer Ausgleich außerhalb des

Gebiets erforderlich ist. 

Für die anderen Schutzgüter (Pflanzen /Tiere, Wasser, Klima/ Luft, Erholung / Freizeit, Kultur- und Sachgüter, Mensch)

sowie für Teilflächen bei den Schutzgüter  Biotope / biologische Vielfalt und Boden / Fläche sind nicht erhebliche bis ge-

ringe Beeinträchtigungen zu erwarten, die planintern durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen soweit erforder-

lich auf ein weitergehend unerhebliches Maß reduziert werden können.  

2.4. Prognose und Planungsalternativen

2.4.1 Standort und Planungsalternativen

Standortalternativen wurden nicht untersucht da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde,

wo bereits unter Abwägung aller Belange verschiedene Alternativstandorte untersucht wurden und die vorliegende Ent-

wicklungsfläche als am geeignetsten ausgewählt wurde.

Die Untersuchung von Planungsalternativen erfolgte durch mehrere bauliche Vorentwürfe, in denen verschiedene Vari-

anten in Bezug auf die Grundstücksverfügbarkeit, die geplante Grundstücksaufteilung und -bebauung, die Art der Er-

schließung und Anbindung an bestehende Erschließungseinrichtungen untersucht wurden. Die Ergebnisse sind in den

vorliegenden Bebauungsplan eingearbeitet.

2.4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei Realisierung der vorliegenden Planung werden bisher unbebaute Freiflächen mit 13 Holzschuppen besetzt. Für die

dadurch entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts, der Umwelt und des Landschaftsbilds werden Maßnah-

men zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich inner- und außerhalb des Plangebiets durchgeführt, so dass keine

dauerhaft schädliche Beeinträchtigungen durch die geplanten Nutzungen in der Gesamtbilanz im Landschaftsraum ver-

bleiben.

2.4.1 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die aktuelle Nutzung erhalten. Eine mittel- bis langfristige Änderung oder Ver-

besserung des Umweltzustandes ist nicht zu erwarten.

2.5. Monitoring

Nach § 4 c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung eines

Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen

frühzeitig zu ermitteln um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 

Monitoringkonzept

 Die festgesetzten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplanes durch Abnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren einmalig und danach turnusmäßig
stichprobenartig gemäß den Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Verwaltung auf Vollzug überprüft. 

 Erforderliche Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen für die Schutzgüter Boden und Biotope außerhalb des Plangebiets sind
über eine Umweltbaubegleitung zu dokumentieren und zu begleiten. 

 Die Umsetzung der grünordnerischen / umweltschützenden Maßnahmen erfolgt parallel bzw. spätestens eine Vegeta-
tionsperiode nach Abschluss der jeweiligen Bauausführung. Vorgesehen ist eine Überprüfung der Pflanzmaßnahmen
in einem drei- bis fünfjährigen Abstand, danach ist ein Turnus von 10 Jahren anzustreben. Abgängige Gehölze sind zu
ersetzen. Für Obstbaumpflanzungen ist ein mindestens 10jähriger Erziehungs- und Erhaltungsschnitt zu gewährleis-
ten. Die Überprüfung erfolgt durch Begehung einer von der Verwaltung beauftragten Person. 

 Sofern sich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen ergeben, de-
ren Überwachung externen Behörden obliegt, sind diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Stadt
entsprechend zu informieren. Darüber hinaus geht die Stadt allen Hinweisen nach, die aus der Bevölkerung kommen
und auf unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen im Zuge der Plandurchführung hindeuten.
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3.  BILANZIERUNG VON EINGRIFF UND AUSGLEICH

3.1. Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt 

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt nachfolgend für das Schutzgut Biotope rechnerisch anhand der be-

stehenden bzw. geplanten Flächennutzung / Biotoptypen gemäß der Biotopwertliste in der Anlage 2 (Bewertungsrege-

lung) zur Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 19. Dezember 2010. 

Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 

Gemäß der durchgeführten Bilanzierung kann der Eingriff in das Schutzgut  nicht innerhalb des Plangebiets ausgegli-

chen werden, es verbleibt ein Ausgleichsdefizit von - 47.686 Punkten das außerhalb des Plangebiets, wie auf der nach-

folgenden Seite dargestellt ausgeglichen wird. 

Zusätzlich muss der Verlust von FFH-Mähwiesen (Biotoptyp 33.43 Magerwiesen) flächengleich 1:1 ebenfalls außerhalb

des Plangebiets ausgeglichen bzw. die Wiesen wieder entsprechend hergestellt werden, in einem Umfang von 2.327

m²; wie nachfolgend dargestellt. 
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Biotoptypen 

Bestand Planung 

Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3

Biotop- Fläche Bilanzwert Biotop- Fläche Bilanzwert 
Bestand wert in m² Spalte 1 x 2 modul wert in m² Spalte 1 x 2

 Bestand

33.41  Fettwiese mittlerer Standorte 8 - 13 - 19 13 3.460 44.980 -  - -  -

33.43 12 - 21 - 32 19 3.309 62.871 -  - -  -

33.80  Zierrasen 4 - 12 4 168 672 -  - -  -

45.30a 4 - 8 8 1 St. 480
-  - -  -

45.30b 3 - 6 6 4 St. 3.600
-  - -  -

45.30c 2 - 4 4 3 St. 1.200
-  - -  -

45.40b
Zuschlag -  - -  -

+3 +6 +9 16 235 3.760

60.10  Von Bauwerken bestandene Fläche (Schuppen) - 1 - 1 14 14 -  - -  -

60.21  Völlig versiegelte Fläche  - 1 - 1 2 2 -  - -  -

60.22  Gepflasterte Fläche / Plattenbelag 1 - 2 1 28 28 -  - -  -

60.25  Grasweg - 6 - 6 644 3.864 -  - -  -

60.41  Lagerplatz (Holz) - 2 - 2 52 104 -  - -  -

 Planung  

Sondergebiet mit einer Fläche  von 5.282 m² davon:

60.10  überbaubar (GRZ 0,5) ohne PFG 1 (359 m²): 2.462 m²  -  -  -  - - 1 - 1 2.462 2.462

60.60  private Grünfläche einschl.  PFG 1: 2.820 m² -  -  -  - - 6 - 6 2.820 16.920

 Sonstige Flächen

33.41  private Grünfläche (Wirtschaftsgrünland / Fettwiese)  -  -  -  - 8 - 13 13 823 10.699

60.23  Verkehrsflächen (wasserdurchlässiger Belag)  -  - -  - - 2 - 2 825 1.650

 Pflanzbindung / Erhalt – Entwicklung 

33.43  -  -  -  - 12 - 21 - 32 21 982 20.622

45.30a  - - - - 4 - 8 8 3 St. 2.400

 Pflanzgebote 

45.30a
 Pflanzgebot: Obstbäume auf geringwertigen Biotoptypen (60.60)

 - - - - 4 - 8 8 26 St. 19.136

Sum m e: 7.912 121.575 Sum m e: 7.912 73.889

100% 61%

Bilanzw ert vor dem Eingrif f : 121.575

Bilanzw ert nach dem Eingrif f : 73.889

Verbleibendes Defizit: 47.686

Wertspanne
Feinmodul

Wertspanne
Planungs-

 Magerwiese mittlerer Standorte (= FFH-Mähwiese
 Erhaltungszustand C) 

 Laubbaum auf geringwertigen Biotoptyp (33.80) 
 Ansatz 1 Baum:  StU 60 cm * Wert 8 

 Obstbäume auf mittelwertigen Biotoptyp (33.41) 
 Ansatz 4 Bäume:  StU (2x125+160 + 190cm) * Wert 6 

 Obstbäume auf mittel- bis hochwertigen Biotoptyp (33.43) 
 Ansatz 3 Bäume:  StU (2x95+110 cm) * Wert 4 

 Streuobstbestand (ausschließlich dicht stehende Halbstämme) 
 auf mittelwertigen Biotoptyp (33.41)
 Ansatz: Unterwuchs Wert 13 Pkt. + Zuschlag 3 Pkt. (Streuobst) 

 Erhalt und Entwicklung Magerwiese mittlerer Standorte
 (= FFH-Mähwiese derzeit Erhaltungszustand C→ Ziel B) 

 Obstbäume auf geringwertigen Biotoptyp (60.60 im SO)  
 Ansatz 3 Bäume:  StU (2x95+110 cm) * Wert 8

 Ansatz: pro Bauplatz 2 Obstbäume = 26 Bäume 
 26 St. * (StU 12+80 cm) * Wert 8
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Ermittlung des Ausgleichsbedarf für FFH-Mähwiesen 

Bestand FFH-Mähwiese (Erhaltungszustand C) im Plangebiet:     3.309 m²

Erhalt von FFH-Mähwiesen im Plangebiet im Bereich der Ausgleichsfläche A1:         982 m²

FFH-Mähwiesenverlust:  2.327 m²

3.1.1 Planexterner Ausgleich und FFH-Mähwiesenausgleich 

Das vorhabensbedingte Ausgleichsdefizit  für  das Schutzgut Biotope /  biologische Vielfalt  (47.686 Punkte)  wird  zu-

sammen mit der erforderlichen Wiederherstellung von FFH-Mähwiesen (2.327 m²) wie nachfolgend dargestellt auf ge-

meindeeigenen Flächen auf der Gemarkung Täbingen ausgeglichen. 

Die dargestellten Maßnahmen sollten über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag  vor Satzungsbeschluss gesichert wer-

den. 

Vorgesehen ist auf  den nachfolgend dargestellten Grundstücken, die derzeit  alle von Fettwiesen mittlerer Standorte

(Biotoptyp 33.41) eingenommen werden teils mit Obstbäumen, durch folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen

Magerwiesen ('Magere Flachland-Mähwiese') im Erhaltungszustand B zu entwickeln. 

Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gliedern sich bezüglich ihres zeitlichen Ablaufes in die „Entwicklungsphase“

und in eine „Erhaltungsphase“. 

Entwicklungsphase (für ca. 2-5 Jahre bis zum Zielbestand 'Magere Flachland-Mähwiese' im guten Erhaltungszustand)

• Mindestens 2-schürige Wiesenmahd mit Abräumen des Schnittgutes und Düngeverzicht.

• 1. Schnitt frühestens zu Beginn der Blüte der bestandsbildenden Gräser (v.a. Wiesen-Glatthafer, Arrhenaterum elati-

us). Alternativ zum Zeitpunkt der Samenreife des Wiesenbocksbartes (Tragopogon pratensis).

• 2. Schnitt nach Samenreife der Blütenpflanzen des Sommeraspektes unter Einhaltung einer Ruhepause von 6 bis 8

Wochen.

Erhaltungsphase (ab Erreichen des Zielbestandes)

• 2-schürig: 1. Schnitt frühestens zu Beginn der Blüte der bestandsbildenden Gräser und 2. Schnitt nach Samenreife

der Blütepflanzen des Sommeraspektes.

Die Maßnahmen werden auf den nachfolgend dargestellten Grundstücken auf einer Fläche von insgesamt 8.544 m²

durchgeführt. 

Flurstück Nr. 2984 (Fläche: 2.787 m²)

Lage der Maßnahme Gelbe Flächen bestehende FFH-Mähwiesen. Rote Flächen = ge-

schützte Biotope (Quelle LUBW 2019) 
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Flurstück Nr. 1102 (Fläche: 2.604 m²)

Lage der Maßnahme Gelbe Flächen bestehende FFH-Mähwiesen. Rote Flächen = ge-
schützte Biotope (Quelle LUBW 2019) 

Flurstück Nr. 2914 /1 (Fläche: 3.153 m²)

Lage der Maßnahme Gelbe  Flächen  bestehende  FFH-Mähwiesen.  Grüne  Flächen  =
geschützte Biotope (Quelle LUBW 2019) 

Durch die geplanten Maßnahmen kann sowohl der Verlust der FFH-Mähwiesen (2.327 m²) als auch das Ausgleichsdefi-

zit für das Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt (47.686 Punkte) entsprechend nachfolgender Bilanzierung ausgegli-

chen werden. 

Der verbleibende Ausgleichsüberschuss von 63.144 - 47.686 = 15.458 Punkten wird Schutzgut übergreifend zum Aus-

gleich für das entstandene Ausgleichsdefizit beim Schutzgut Boden verwendet (siehe nachfolgend Seite). 
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Biotoptypen 

Bestand Planung 

Bewertung 1 2 3 Bewertung 1 2 3

 Bestand

33.41 8 - 13 - 19 13 5.940 77.220 -  - -  -

45.40b
Zuschlag 

19 2.604 49.476  -  -  -  - 
+3 +6 +9

 Planung  

33.43  -  -  -  - 12 - 21 - 27 21 5.940 124.740

45.40c  -  -  -  - 
Zuschlag 

25 2.604 65.100+2 +4 +6

Sum m e: 8.544 126.696 Sum m e: 8.544 189.840

100% 150%

Bilanzwert vor den Maßnahmen: 126.696

Bilanzwert nach den Maßnahmen: 189.840

Erzielter Ausgleich + 63.144

Wertspanne
Feinmodul 

Bestand

Biotop- 
wert

Fläche
 in m²

Bilanzwert 
Spalte 1 x 2

Wertspanne
Planungsmo-

dul

Biotop- 
wert

Fläche
 in m²

Bilanzwert 
Spalte 1 x 2

 Fettwiese mittlerer Standorte (Flst. Nr. 2914/1 und 2984)

 Streuobstwiese auf mittelwertigem Biotoptyp (33.41). Flst. Nr. 1102 
 Ansatz: Unternutzung (33.41) 13 Pkt. + Zuschlag 6 Pkt. = 19 Pkt.  

  Entwicklung Magerwiese mittlerer Standorte (Flst. Nr. 2914/1 und 2984)
  = FFH-Mähwiese: Entwicklungsziel →  Erhaltungszustand B 

 Streuobstwiese auf hochwertigem Biotoptyp (33.43). Flst. Nr. 1102 
 Ansatz: Unternutzung (33.43) 21 Pkt. + Zuschlag 4 Pkt. = 25 Pkt.  
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3.2. Schutzgut Boden / Fläche 

3.2.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarf für das Schutzgut Boden / Fläche 

Als Bewertungsmethode für die nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird das in der Anlage zur Ökokontover-

ordnung dargestellte Verfahren gewählt, das mit den zur Verfügung stehenden Angaben / Daten zum Boden in der Inte-

grierten Geowissenschaftliche Landesaufnahme (GeoLa) des Geologischen Landesamtes korrespondiert. 

Danach werden die Bodenfunktionen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in die Bewertungsklassen 0 (versiegelte Flä-

chen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe Funktionserfüllung) eingeteilt. Für die Bodenfunktion "Standort für natur-

nahe Vegetation" werden nur Standorte der Bewertungsklassen 4 (sehr hoch) betrachtet. Diese treten im vorliegenden

Fall gemäß den Datensätzen der GeoLa im Gebiet nicht auf. Für anthropogen überprägte Böden wird pauschal die Wert-

stufe 1 (gering) zu Grunde gelegt. 

Für die Bodenfunktionen 'Ausgleichskörper im Wasserkreislauf', 'Puffer und Filter für Schadstoffe' sowie 'Natürliche Bo-

denfruchtbarkeit' wird die Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen ermittelt, die in

den entsprechenden Datensätzen der GeoLa, wie oben dargestellt, vorgegeben sind. Die Ermittlung der Wertpunkte er-

folgt unter Zugrundlegung von 4 Wertpunkten pro Wertstufe und Quadratmeter. 

Der Kompensationsbedarf für die vorhabensbedingten Eingriffe in den Boden durch Überbauung und Teilversiegelung

ermittelt sich aus der Differenz zwischen den Wertpunkten vor (Spalte 1) und nach dem Eingriff (Spalte 2) multipliziert mit

der Eingriffsfläche wie folgt: 

Gemäß der durchgeführten Bilanzierung entsteht durch den vorhabensbedingten Eingriff in das Schutzgut Boden ein

Ausgleichsbedarf  von  25.383 Punkten.  Das Ausgleichsdefizit  kann durch die  nachfolgend dargestellten  planinterne

Maßnahmen teilweise reduziert werden.  

3.2.2 Planinterne Ausgleichsmaßnahmen Schutzgut Boden / Fläche 

Als planinterner Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

1. Bodenauftrag 

Der im Plangebiet durch die Baumaßnahmen anfallende Oberboden wird in einer Stärker von ca. 30 cm abgetragen und

auf Teilen der Freiflächen im Plangebiet (nur private Grünflächen im Sondergebiet) zur Verbesserung der Bodenfunktio-

nen in einer Stärke von 20 cm wieder aufgebracht. 

Dadurch kann eine Aufwertung der Böden um 4 Punkte pro Quadratmeter erfolgen. Der Auftrag erfolgt nur auf aufwer-

tungsfähigen Böden, die bei den Bodenfunktionen 'Natürliche Bodenfruchtbarkeit' und 'Standort für die naturnahe Vege-

tation' nicht die Wertstufe 3 und 4 erreichen. Das trifft im Plangebiet nur für die Bodeneinheiten n5 und n18 zu. 

Ermittlung der erzielten Kompensation 

Bodenabtrag (neue Bau- und Verkehrsflächen): 3.287 m² x 0,3 m =  986 m³

Bodenauftragsfläche (nur privaten Grünflächen im SO Bodeneinheit n5, n18): 2.540 m² (2540 m² x 0,2 m =  508 m³)

Daraus ergibt sich ein Kompensationswert von: 2.540 m² x 4 Punkte = 10.160 Punkte.
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geplante Nutzung

 Bestand Planung

Wertstufe Wertstufe

F Spalte 1 Spalte 2

n5 223 m²  Bebauung (GRZ 0,5) 2,33 9,32 0 0 2.078 Punkte

n18

1.959 m²  Bebauung (GRZ 0,5) 2,33 9,32 0 0 18.258 Punkte

181 m² 2,33 9,32 0 0 1.687 Punkte

n31 280 m²  Bebauung (GRZ 0,5) 3 12 0 0 3.360 Punkte

644 m² 1 4 1 4 0 Punkte

Eingriffsfläche: 3.287 m ² Sum m e Eingriffsdefizit: 25.383 Punkte

Baulich beanspruchte 
Bodenkundliche Einheiten / 

Nutzungen

Eingriffsfläche 
in m ² Kom pensationsbedarf

F x (Spalte  1 – Spalte 2) 
Wertpunkte 

= Wertstufe x 4 Punkte 
Wertpunkte 

= Wertstufe x 4 Punkte 

Verkehrsf läche
 (w asserdurchlässiger Belag) 

Anthropogen überprägte Böden 
(Grasw eg) 

Verkehrsf läche
 (w asserdurchlässiger Belag) 
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2. Rekultivierung

Die teils überbauten und versiegelten Flächen im Nordosten des Grundstücks 1155 / 1156 mit einem Schuppen, Belägen

und Fundamenten werden in einem Umfang von 44 m² vollständig zurückgebaut / entsiegelt  und die Flächen rekultiviert

(Umwandlung in Wirtschaftswiese). Dadurch kann ein Ausgleich von 44 m² x 12 Punkten = 528 Punkte erzielt werden. 

Zusammenfassung 

Durch die planinternen Maßnahmen kann somit ein Ausgleich von 10.160 + 528 = 10.688 Punkten erzielt werden. 

Das durch das Bauvorhaben entstandene Ausgleichsdefizit von 25.383 Punkten kann somit nicht vollständig innerhalb

des Plangebiets ausgeglichen werden es verbleibt ein Defizit von 25.383 -  10.688  =  14. 695 Punkten das über den er-

zielten Ausgleichsüberschuss beim Schutzgut Biotope (siehe Seite 20) ausgeglichen wird.    

3.3. Zusammenfassende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung  

Gemäß der durchgeführten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen für die Schutzgüter Biotope / biologische Vielfalt  und

Boden / Fläche ergibt sich zusammenfassend folgende Ausgleichsbilanz: 

Ausgleichsdefizit Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt:  - 47.686 Punkte

Ausgleichsdefizit Schutzgut Boden / Fläche:  - 14.695 Punkte

Erzielter Ausgleich durch planexterne Maßnahmen:  + 63.144 Punkte

Summe : + 763 Punkte

Der Eingriff in die Schutzgüter ist damit ausgeglichen, weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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